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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache

                       

b
 

In den Stadtbezirksrat 
Döhren-Wülfel  zur Entscheidung 
zu den  Antragspunkten 1. und 2., 
zur Anhörung zum Antragspunkt 3.
In den  Ausschuss für 
Umweltschutz und Grünflächen
In den  Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss

  

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

1251/2008

10

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1710, Seniorenw ohnanlage Landwehrstraße
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentli chkeit, 
Einleitungsbeschluss

Antrag,

den allgemeinen Zielen und Zwecken des vorhabenenbezogenen1.
 Bebauungsplans Nr. 1710
- Erweiterung der Seniorenwohnanlage Landwehrstraße  durch den Neubau von 15 
Wohnungen -
entsprechend den Anlagen 2 bis 10 zuzustimmen.

die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durch Auslegung in der 2.
Bauverwaltung auf die Dauer eines Monats zu beschließen.

gemäß § 12 Abs. 2 BauGB die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens für den 3.
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1710 zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Genderaspekte wurden eingehend geprüft. Es sind keine Gesichtspunkte erkennbar, die 
auf unterschiedliche Auswirkungen für Frauen und Männer hinweisen. Die geplante 
Seniorenwohnanlage ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Der Anschluss an 
den öffentlichen Personennahverkehr ist fußläufig gegeben. Einkaufsstandorte und 
sonstige Infrastruktureinrichtungen sind in der Nähe vorhanden.

Hervorzuheben ist, dass das beantragte Projekt entsprechend des Stiftungszwecks der 
Franz-Kühnemann-Stiftung das Ziel verfolgt, insbesondere einkommensschwachen älteren 
Menschen qualitätsvolles Wohnen zu bieten.
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Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Begründung des Antrages

Die Franz-Kühnemann-Stiftung bewirtschaftet auf ihrem Grundstück Landwehrstr. 80/82 
insgesamt 36 Altenwohnungen in zwei Gebäuden aus den 70er Jahren, für die die 
Landeshauptstadt Hannover das Belegungsrecht hat.

Diese Wohnungen sind zwar vor allem durch Umbau der Bäder weitgehend modernisiert 
worden. Sie werden aber trotzdem nicht allen Ansprüchen gerecht, die heute von 
Mieterinnen und Mietern gestellt werden:

Ein Teil der Wohnungen verfügt nur über einen kombinierten Wohn – und Schlafraum.�

Die Bäder sind auch nach Einbau bodengleicher Duschen für die Bedürfnisse �

Behinderter knapp bemessen.

Durch den Bau von 15 weiteren Wohnungen modernen Zuschnittes und moderner 
Ausstattung soll das vorhandene Angebot erweitert und ergänzt werden. Zusätzliche 
Mieterinnen und Mieter in den neu zu errichtenden Wohnungen verbessern darüber hinaus 
die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Betreuung, zu der sich die Franz-Kühnemann-Stiftung 
von der Landeshauptstadt Hannover beim Bau der vorhandenen Wohnungen verpflichtet 
hat.

Dem Stiftungsauftrag entsprechend soll auch das neu zu errichtende Gebäude „preiswertes 
Wohnen“ ermöglichen und wohnortnah den Bedarf an Altenwohnungen im Stadtteil Döhren 
bedienen.

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber im 
Innenbereich im Sinne von § 34 BauGB. Das Vorhaben wäre nach § 34 BauGB nicht 
genehmigungsfähig. Mit Schreiben vom 12.2.2008 beantragte die 
Franz-Kühnemann-Stiftung die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, 
um die Erweiterung der vorhandenen Seniorenwohnanlage verwirklichen zu können (siehe 
Anlagen 3 bis 10). Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag zu entsprechen, damit die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für dieses städtebaulich anspruchsvolle Vorhaben 
geschaffen werden können.
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